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Gemäß Artikel 106a Grundgesetz zahlt der Bund Mittel an die 
Bunddesländer. Genaueres regelt das Regionalisierungsge-
setz (RegG). Dass diese „Regionalisierungsmittel“ trotz einer 
jährlichen Dynamisierung von 3 % zu niedrig sind, ist fast 
zu einem Gemeinplatz geworden. Der Koalitionsvertrag von 
Union und SPD auf Bundesebene sieht hier auch Handlungs-
bedarf, ohne allerdings genauer zu werden.

Zum einen sind die Produktionskosten des Schienenperso-
nennahverkehrs (SPNV) in den vergangenen Jahren deutlich 
gestiegen. Vor allem bei Personal-, Energie- und Material-
kosten ging es zügiger bergauf als die Dynamisierung. 

Als erstes betrifft dies die Eisenbahnverkehrsunternehmen. 
Vielerorts laufen Verhandlungen zwischen ihnen und den 
SPNV-Aufgabenträgern, um die laufenden Verkehrsverträge 
an die aktuellen Umstände anzupassen, denn: Bei Verkehrs-

Ruhe vor dem 
Trassenpreissturm
Ohne Einigung von Bund  
und Ländern drohen massive 
Angebotskürzungen

Ruhe vor dem Trassenpreissturm •• Warten auf die Trassenpreisreform •• Entflechtung vergessen 
•• Wenn nicht Rahmenvertrag, dann Quote •• Liberalisierung des Fahrausweisvertriebs •• Sklerose 
überwinden •• Koordinierende Stelle für ETCS eingesetzt … •• Italo neues ordentliches Mitglied •• 
16. Deutscher Nahverkehrstag in Koblenz

DIE AKTUELLEN THEMEN
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Seit Jahren sinkt die Zahl der Bieter bei wett-
bewerblichen Vergaben im SPNV. Wenn der 
Bund den Markt komplett austrocknet, kehrt 
das Monopol zurück und können wir uns nur 
noch ein Schrumpfangebot leisten.

Ob es einem beliebt 
oder nicht – im 

Grundgesetz steht 
auch Einiges  

zum öffentlichen 
Verkehr.
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https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_106a.html
https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf
https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf
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verträgen, die schon in der Ausgangskalkulation meist nur 
eine geringe Marge beinhalten, sorgen unvorhergesehene 
Kostensteigerungen schnell dafür, dass der Vertrag nicht 
mehr auskömmlich ist. 

Diese Verhandlungen zwischen Aufgabenträgern und Ver-
kehrsunternehmen sind äußerst zäh. Eine Ursache ist, dass 
die Aufgabenträger selbst wenig bis keinen Spielraum se-
hen, den EVU entgegenzukommen, selbst wenn sie deren 
Argumente nachvollziehen können.

Eine andere Folge der sich verschlechternden Rahmenbe-
dingungen ist, dass die Zahl der Bieter in Vergabeverfahren 
in den vergangenen Jahren deutlich gesunken ist, auf zuletzt 
deutlich unter zwei pro Verfahren (1,3). Das bedeutet, dass 
es in vielen, selbst größeren Verfahren häufig nur noch einen 
Anbieter gibt. Diese nachlassende Wettbewerbsintensität 
ist nicht im Interesse der Aufgabenträger, da sie mittelfristig 
zu steigenden Kosten für die öffentliche Hand führt.

Hiervon sind alle Bundesländer bzw. die von ihnen eingesetz-
ten Aufgabenträgerorganisationen betroffen. Die Länder ha-
ben im Vorfeld der Verkehrsministerkonferenz im März 2026 
in Lindau errechnet, dass allein die Ausfinanzierung des be-
stehenden Angebots im SPNV bis einschließlich zum Jahr 
2031 ein Mehr an 14 Milliarden Euro erfordern würde. Und 
dabei sind Überlegungen, das Angebot auszuweiten (Teil des 
Koalitionsvertrags), um etwa der durch das Deutschland
ticket gesteigerten Nachfrage Herr zu werden oder um an-
gesichts steigender Spritpreise zusätzliche Fahrgäste auf 
die Schiene zu locken, noch nicht enthalten.

Ebenso wenig enthalten sind die Folgen aus dem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 19. März dieses Jah-
res. Dieser erklärte die sogenannte „Trassenpreisbremse“ 
des § 37 Abs. 2 Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) für 
europarechtswidrig. Daher müssen die Trassenpreissyste-
me für die Jahre 2025 und 2026 von der Bundesnetzagentur 
neu beschieden werden.

Vorschlag der DB InfraGO ist, den Anteil, den der SPNV im 
Jahre 2017 an den gesamten Trasseneinnahmen gehabt hat 
(72 %) über die Jahre konstant zu halten. Für die Jahre 2025 
und 2026 ergäbe das einen jeweils für den SPNV nachzuzah-
lenden Betrag von rund 400 Mio. Euro. Diese Summe wäre 
sockelwirksam, d. h. die SPNV-Trassenpreise bleiben dann 
auf diesem Niveau und steigen in den Folgejahren synchron 
mit denen für Schienenpersonenfern- und -güterverkehr an. 
Bis zum Jahr 2031 käme man also auf weitere drei Milliarden 
Euro, die den Ländern fehlen.

Der Bundesverkehrsminister war in Lindau 
sicher nicht in allen Punkten mit seinen 
LänderkollegInnen einer Meinung.

Fo
to

: S
TM

B 
/ 

W
in

sz
cz

yk

Die Entscheidung des EuGH gegen die Tras-
senpreisbremse konnte niemanden mehr 
überraschen …
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… aber einige 
Verantwortliche 

gefielen sich  
vorher in Vogel-

Strauß-Politik.
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https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2025/marktuntersuchungeisenbahnen2025.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2025/marktuntersuchungeisenbahnen2025.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2025/marktuntersuchungeisenbahnen2025.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2025/marktuntersuchungeisenbahnen2025.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2025/marktuntersuchungeisenbahnen2025.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0770-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/317911-DE-1-html
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0770-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/317911-DE-1-html
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0770-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/317911-DE-1-html
https://www.gesetze-im-internet.de/eregg/__37.html
https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=13857786#/media/Datei:Palais_de_la_Cour_de_Justice_CJEU_March_2023_Sign,_Towers_C,B_and_A_and_the_Anneau_buiding.jpg


Zurzeit sieht es aber nicht so aus, als ob alle den Ernst der Lage 
verstanden hätten. Insbesondere aus dem Bundesverkehrsmi-
nisterium (BMV) hörte man allen Ernstes, man „habe ja noch 
Zeit bis zum Fahrplanwechsel“ im Dezember, um eine Lösung 
zu finden. Das ist schon bemerkenswert: Um die in den Kas-
sen der Länder fehlenden Mittel zu kompensieren, müssten 
zwischen 10 und 20 % der Leistungen im SPNV gekürzt werden, 
ein Einschnitt, der dem ÖV in ganz Deutschland einen schweren 
Schlag versetzen würde.

Dass hier schneller eine Lösung gefunden werden muss, se-
hen nun auch die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten 
der Länder so und werden das Thema auf die Tagesordnung 
ihrer MPK Ende Juni nehmen. Es geht nicht mehr anders, denn 
die Verkehrsministerkonferenz (VMK) kommt bei diesem BMV 
nicht mehr voran.
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Wenn sich der Bund und Länder nicht be-
wegen, würde rechnerisch womöglich jede 
fünfte Zugverbindung im SPNV entfallen 
müssen.
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Kann man gar nicht oft genug abbilden, um 
das BMV zu erinnern, was alles noch fehlt: 
Die „Agenda“ vom September 2025. Immerhin 
sucht das BMV jetzt Unterstützung eines Be-
raters bei der Umsetzung.
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Angesichts der ständigen, hektischen Reparaturerfordernis-
se bei den Trassenpreisen – drohende drastische Preissteige-
rungen durch die Infrastrukturfinanzierung per Eigenkapital 
bei der DB InfraGO AG, Baukosten- und andere Steigerungen, 
EuGH-Urteil zur Trassenpreisbremse u. v. a. m. – gerät etwas 
aus dem Blick, dass eine echte „Reform“ des Trassenpreis-
systems eigentlich eine Netto-Absenkung des Preisniveaus 
für alle Verkehrsarten bringen sollte – auch dieses ist Teil 
des Koalitionsvertrags auf Bundesebene. Wesentlicher Grund 
ist die strukturelle Benachteiligung des umweltfreundlichen 
Verkehrsträgers Schiene, bei dem jede Fahrt und jede Abstel-
lung eines jeden Zuges gebührenpflichtig ist – ganz im Gegen-
satz zu den Verhältnissen auf der Straße. 

Noch in seiner „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ 
hatte Verkehrsminister Schnieder eine echte Reform zum  
„1. Januar 2027“ (gemeint offensichtlich: zum Fahrplanwech-
sel im Dezember 2026) in Aussicht gestellt. Nur: passiert ist 
seitdem nichts Greifbares.

Die einzigen bekannt gewordenen Überlegungen des BMV ge-
hen dahin, verschiedene Anreizkomponenten im Trassenpreis-

Warten auf die 
Trassenpreisreform
BMV hat sie versprochen, macht 
aber nichts 

Koalitionsvertrag zwischen  
CDU, CSU und SPD

Verantwortung  
für Deutschland

21. Legislaturperiode

Nicht nur im Grund-
gesetz, sondern 

auch im aktuellen 
Koalitionsvertrag 

von Union und SPD 
steht eine Menge 

Richtiges.
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https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0770-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/317911-DE-1-html
https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf
https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/bahn-agenda.pdf?__blob=publicationFile


Dass es sich in den Knoten staut, während auf dem Land weniger los ist,  
kann nicht verwundern. Denn dort ist eben die Nachfrage am stärksten. 
Daran werden zusätzliche Preissignale nicht viel ändern.

Ill
us

tr
at

io
n:

 m
of

ai
r m

it 
Go

og
le

 G
em

in
i

Weichen stellen ••• 2 / 2026

4

system zu verankern bzw. anzupassen. Dazu muss man wis-
sen: Dies ist eine nahezu permanente Diskussion zwischen der 
InfraGO und den Zugangsberechtigten. Bereits europarechtlich 
vorgeschrieben ist ein „performance regime“, das vor allem zur 
Reduktion von Verspätungen führen soll: Jede Zusatzverspä-
tung wird von der InfraGO auf eine bestimmte Ursache kodiert, 
und je nachdem, ob die InfraGO oder das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen die Verspätung zu verantworten hat, wird eine 
Ausgleichszahlung an den jeweils anderen fällig. Das System 
ist sehr aufwändig, bürokratisch und bislang sogar nach Aus-
sagen von InfraGO-Vertretern folgenlos: Die Ausgleichsbeträ-
ge sind zu gering, als dass sie ernsthafte Auswirkungen auf das 
Geschäftsgebaren der InfraGO haben könnten.

Das BMV überlegte nun, weitere Anreize zu setzen und damit 
das System noch komplexer zu machen. Die Ideen reichten 
von einer stärkeren Verschleißbepreisung – wer mit beson-
ders schweren Fahrzeugen unterwegs ist, muss mehr zah-
len –, über einen Digitalisierungsanreiz – wer vor der Zeit 
ETCS-Komponenten beschafft, zahlt weniger –, bis hin zu 
einer Knappheitsbepreisung – wo das Netz schon voll ist, 
sollen die Trassen teurer werden. 

Bei näherem Hinsehen zeigt sich 
aber, dass diese Ideen allesamt 
ins Nirvana führen: Wenn ich 
einerseits zur besseren Kapazi-
tätsauslastung den verstärkten 
Einsatz von Doppelstock(Do
Sto-)fahrzeugen fordere, kann 
ich sie nicht gleichzeitig wegen 
des höheren Verschleißes teurer 
machen; wenn ich schnelle Digi-
talisierung will, brauche ich eine 
belastbare und mit der Branche 
abgestimmte Rolloutplanung; 
und dass Trassen vorwiegend 
dort bestellt werden, wo es oh-
nehin schon voll ist, liegt in ers-
ter Linie an dem dort vorhande-
nen Verkehrsbedürfnis. Niemand 
fährt freiwillig in den Stau, auf 
der Schiene genau so wenig wie 
auf der Straße.

Allesamt lenken diese Ideen vom eigentlichen Problem ab, 
nämlich dass der Schienenverkehr durch die Trassen- und an-
dere Infrastrukturnutzungsentgelte gegenüber anderen Ver-
kehrsträgern wie Straße und Flugverkehr benachteiligt ist. 
Einen echten Ausweg bietet nur ein System, dass sich an den 

Ohnehin ständig in Diskussion – die Verspä-
tungskodierungen des InfraGO-Anreizsys-
tems. Das BMV schlägt nun vor, das System 
noch ein bisschen komplizierter zu machen, 
statt eine echte Reform anzugehen.
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Grenzkosten orientiert und eine starke Qualitätskomponente 
hat. Dieses würde die richtigen Anreize an die InfraGO setzen 
und vor allem: massiv Bürokratie abbauen. 

Das derzeitige System mit Vollkostenaufschlägen, in denen 
Zinsen, Abschreibungen und viele andere kalkulatorische Kos-
ten durch die Netznutzer mit gedeckt werden müssen, bindet 
zu viele Ressourcen, die nicht an der Qualität und der Verläss-
lichkeit des Schienenverkehrs arbeiten können. Hier wie für 
fast alle anderen angesprochenen Themen gilt: Das BMV muss 
seine Gestaltungsrolle für die Verkehrs- und konkret die Bahn-
politik wahrnehmen. Verwalten allein ist – für jedermann und 
jedefrau erkennbar – zu wenig.

Die KI hat schon ganz gut verstanden, wer bei 
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Einen Prüfungsauftrag kann man ernst mei-
nen, oder, wie beim BEAV, eher als Chiffre für 
„Wir ändern nichts.“ verwenden.
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Ebenfalls Teil des Koalitionsvertrags war eine „Überprüfung“ 
des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags (BEAV) 
zwischen der Deutsche Bahn AG und deren Infrastrukturtoch-
ter DB InfraGO AG. Gerade aus Wettbewerbssicht ist der BEAV 
höchst bedenklich, weil er eine finanzielle und steuerungs-
bezogene Verflechtung zwischen formal getrennten Gesell-
schaften ermöglicht, und zwar zwischen Gesellschaften, die 
im Wettbewerb stehen wie DB Fernverkehr, Cargo und Regio 
auf der einen Seite, sowie dem natürlichen Monopol des Gleis-
netzes und der Verkehrsstationen im Eigentum der DB InfraGO. 
Im Wahlkampf zuvor hatten sich die Unionsparteien unge-
wohnt deutlich für eine vollständige Entflechtung ausgespro-
chen – wie sie in anderen Netzwirtschaften wie der Energie-
versorgung längst geübte Praxis ist.

Wer gehofft hatte, dass die „Agenda für zufriedene Kunden 
auf der Schiene“, immerhin anfangs als erste „Eigentümer-
strategie“ des Bundes in Bezug auf seine mit Abstand größte 
Beteiligung angekündigt, konkreter werden würde, sah sich 
enttäuscht. Erneut sollte „geprüft“ werden, allerdings mit 
zwei interessanten Details:

Zum einen sollte die Konzernfinanzierung sich nicht wesent-
lich ändern – was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Denn der 
BEAV ist ja gerade gedacht für einen integrierten Konzern. Und 
die Finanzierung macht daran einen wesentlichen Anteil aus.

Entflechtung vergessen
Bundesregierung passt (nicht) 
BEAV an

https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf
https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/bahn-agenda.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/bahn-agenda.pdf?__blob=publicationFile
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Zum anderen wurde gefordert, 
dass künftig jede „Weisung“ des 
Konzerns an die DB InfraGO einer 
Zustimmung des Aufsichtsrats 
der DB AG bedürfe (Hervorhe-
bung mofair). Das war verräte-
risch, denn das Wort „Weisung“ 
ergibt nur Sinn bei einer Beibe-
haltung des BEAV. Ohne einen 
solchen Vertrag gilt § 76 AktG, 
demzufolge der Vorstand einer 
Aktiengesellschaft, also hier der 
DB InfraGO, das Unternehmen 
in eigener Verantwortung führt, 
und eben nicht angewiesen wer-
den kann.

Völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde der BEAV Mit-
te März 2026 angepasst, wie man im Bundesanzeiger nach-
lesen kann. Bewegt sich also doch etwas?

Nein, im Gegenteil: Es werden lediglich die Bezeichnungen 
der Gesellschaft geändert – es war zuvor noch von der DB 
Netz AG als der Rechtsvorgängerin der DB InfraGo AG die 
Rede. Außerdem wird ergänzt, dass man sich an die Ent-
flechtungsregeln der § 8ff ERegG ff. halte – die auch gelten 
würden, wenn es nicht im Vertrag stünde.

Der Gipfel, oder besser: Der Tiefpunkt, ist mit folgendem 
neu eingefügten Satz erreicht: „Weisungen können nur auf 
der Grundlage eines Beschlusses des Vorstands der DB AG 
erfolgen.“ (Hervorhebung mofair). Damit fällt diese Fassung 
des BEAV noch hinter das zurück, was in der „Agenda“ vom 
BMV gefordert worden war: Dort sollte wenigstens der Auf-
sichtsrat der DB AG als das deutlich größere Gremium ein-
gebunden werden. Spätestens jetzt müssen die Mitglieder 
des DB-AG-Aufsichtsrats den Vorstand stellen und ihn an 
die Festlegung der Agenda erinnern.

Um es deutlich zu sagen: Erneut ist die DB AG mit ihrem Ei-
gentümer, der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch 
das BMV, Schlitten gefahren und hat sich in Bezug auf die 
Konzernstruktur durchgesetzt.

Finde den Unterschied: Hat das BMV ihn vielleicht gar nicht bemerkt?
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Übrigens, so sieht ein Dreschschlitten aus, mit 
dem (metaphorisch) gefahren wird, wenn eine 
Seite der anderen ihren Willen aufzwingt. 
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Aufsichtsrat 
der DB AG

Was die „Agenda“ fordert:

… und was die DB AG daraus 
gemacht hat:

DB InfraGO AG

DB InfraGO AGVorstand  
der DB AG

kann Weisungen 
erteilen

kann Weisungen 
erteilen

https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/__76.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26518314
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In den vergangenen Tagen und Wochen wurde viel über in-
tensiveren Wettbewerb im Schienenpersonenfernverkehr 
(SPFV) geschrieben, und in der Tat: Deutschland könnte ihn 
gut gebrauchen. Im Güterverkehr haben die Wettbewerbs-
bahnen mittlerweile gut zwei Drittel des Marktes erobert, 
zuletzt steigen die Marktanteile wegen der massiven wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten der DB Cargo noch einmal 
beschleunigt an. Im SPNV liegen alle nicht-DB-Bahnen bei 
stabil 40 % der Betriebsleistung. Wegen der Vergaben von 
Verkehrsverträgen im Wettbewerb („Wettbewerb um den 
Markt“) ist die Entwicklung nicht so kontinuierlich, hinzu 
kommt die zuvor erwähnte abnehmende Wettbewerbsin-
tensität wegen der ungünstigen Rahmenbedingungen.

Anders im SPFV: Hier hält das Quasi-Monopol der staats-
eigenen DB Fernverkehr noch immer. Laut der aktuellen 
Marktuntersuchung Eisenbahn der Bundesnetzagentur ent-
fallen 93 % auf sie. Zählt man die Kooperationsverkehre mit 
anderen Staatsbahnen (CD, SBB, PKP u. a.) hinzu, dürften es 
eher 95 % sein. Einen Marktanteil über einem Prozent konnte 
ansonsten lediglich Flixtrain mit einem langen Atem und der 
bisherigen Konzentration auf ein preissensibles Publikum 
erringen.

Das soll sich nun ändern: Nicht nur will Flixtrain mit neuen, ei-
genen Zügen schrittweise auch in andere Segmente vorstoßen, 
das private Unternehmen Italo will mit neuen Siemens-Velaro-
Zügen (vergleichbar mit den ICE-3neo-Zügen) auf einigen 
Hochgeschwindigkeitsstrecken der DB Fernverkehr ab April 
2028 Konkurrenz machen.

Es liegt auf der Hand, dass die milliardenschwere Investi-
tion mit geeigneten Maßnahmen abgesichert werden muss. 
Für jeden Anbieter ist der Zugang zu Trassen, aber auch zu 
Werkstatt- und Abstellkapazitäten sowie zu Flächen für 
den Fahrausweisvertrieb ganz entscheidend, und das nicht 
nur, wie derzeit im deutschen Netz üblich, Jahr für Jahr aufs 
Neue, sondern über einen längeren Zeitraum.

Wenn nicht Rahmen-
vertrag, dann Quote
Bewegung im 
SPFV-Wettbewerbsmarkt

… ist die Welt im SPFV aus DB-Sicht noch „in 
Ordnung“.

Gr
afi

k:
 B

un
de

sn
et

za
ge

nt
ur

, D
ar

st
el

lu
ng

 m
of

ai
r

Sonstige 27 %

TX Logistik 
(inkl. HSL & Delta Rail) 
6,1 %

SBB Cargo Deutschland 3,7 %

METRANS Rail
(Deutschland) 3,5 %

RTB Cargo 2,7 %

boxXpress.de 2,7 %

Crossrail 2,6 %

RCA/RCC 2,2 %

LTE NL/DE 2,2 %

ecco-rail 2 %

RheinCargo 1,7 %

Lokomotion 1,2 %

Lineas 1,4 %

CD Cargo 1,3 %

Captrain
Deutschland-Gruppe 3,6 %

DB Cargo 
(inkl. RBH & MEG)
36,2 %

Marktanteile im eigenwirtschaftlichen Ver-
kehr: Während der DB-Cargo-Anteil kontinu-
ierlich zurückgeht …
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ITALO möchte ebenfalls mit Siemens-Velaro-
Zügen – hier in einer Ausführung für die Türkei 
– auf dem deutschen Netz fahren.
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Marktanteile in 
SPFVandere 7 %

DB Fernverkehr 
93 %

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2025/marktuntersuchungeisenbahnen2025.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://corporate.flix.com/de/press_releases/flixtrain-investiert-in-die-deutsche-schiene-einsatz-aller-65-neuen-zuege-in-deutschland/
https://corporate.flix.com/de/press_releases/flixtrain-investiert-in-die-deutsche-schiene-einsatz-aller-65-neuen-zuege-in-deutschland/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bahn-italo-luca-cordero-di-montezemolo-plant-einstieg-ab-2028-a-4397acc5-264f-414f-9f63-57393f9603d9
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bahn-italo-luca-cordero-di-montezemolo-plant-einstieg-ab-2028-a-4397acc5-264f-414f-9f63-57393f9603d9
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bahn-italo-luca-cordero-di-montezemolo-plant-einstieg-ab-2028-a-4397acc5-264f-414f-9f63-57393f9603d9
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bahn-italo-luca-cordero-di-montezemolo-plant-einstieg-ab-2028-a-4397acc5-264f-414f-9f63-57393f9603d9
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Das Mittel der Wahl zumin-
dest für die Trassen wären 
Rahmenverträge. Diese bietet 
die DB InfraGO aber seit 2017 
nicht mehr an. Eine Wiederein-
führung wurde seitdem mehr-
fach versucht, methodisch ver-
mochten die Vorschläge der 
InfraGO jedoch nicht zu über-
zeugen. Allerdings wird es nach 
dem nunmehr ergangenen Be-
schluss der EU-Kapazitätsver-
ordnung ab 2031 einen Rechts-
anspruch auf Rahmenverträge 
geben. Die Vorarbeiten dafür 
müssen sofort beginnen.

Italo hat allerdings parallel zu 
diesem Strang eine Beschwer-
de gegen die aktuellen Infrastrukturnutzungsbedingungen 
(INB), quasi die AGB der InfraGO, erhoben. Der Vorwurf lautet, 
dass diese Newcomer auf den Markt strukturell benachteili-
gen. Was im ersten Moment etwas vermessen klingen mag, 
hat bei genauerem Hinsehen viel für sich: So haben die Wett-
bewerbsbahnen schon immer moniert, dass die INB (früher: 
SNB, dann NBN) alles andere als kundenfreundlich formu-
liert sind und dass die Eingriffsrechte der Regulierungsbe-
hörde deutlich hinter denen in anderen Netzwirtschaften 
zurückbleiben.

Nachdem die Rahmenverträge vermutlich erst 2031 kom-
men werden, gewinnt die Beschwerde auch nach der Ein-
schätzung der Bundesnetzagentur nochmals an Gewicht. 
Daher hat sie den Verfahrensgegenstand entsprechend auf 
Serviceeinrichtungen und Vertriebs- und Loungeflächen an 
Bahnhöfen ausgeweitet.

Letztlich geht es um die Frage, was die geforderte „Nicht-
diskriminierung“ bzw. „Gleichbehandlung“ beim Zugang ei-
gentlich konkret bedeutet. Die verschiedenen Standpunkte 
wurden in der öffentlichen mündlichen Verhandlung bei der 
Bundesnetzagentur in Bonn am 22. Mai deutlich: DB InfraGO 
und DB Fernverkehr argumentierten einträchtig, dass 
„Gleichbehandlung“ eben genau das bedeutet: Für alle wer-
den die Regeln formal absolut gleich angewendet – egal, ob 
sie ein ererbtes Quasi-Monopol und 95 % Marktanteil haben, 
ob sie einige Jahre am Markt sind mit 2 % oder ob sie den 
Markteinstieg noch planen. Diese Sichtweise vermag nicht 
zu überzeugen.

Wieder einmal Schauplatz einer spannenden 
regulierungsrechtlichen Auseinandersetzung: 
Die Bundesnetzagentur in Bonn.
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Wessen Nerven während der öffentlichen 
mündlichen Verhandlungen nach einem 
Glimmstengel verlangten, konnte sich an  
dem Hochleistungsaschenbecher vor der Tür 
erfreuen.
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Sind mittelfristig nach Meinung aller Beteiligten das Beste für mehr Ordnung 
auf dem Netz: Rahmenverträge.
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https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-document-summary/pdf?id=1902342
https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-document-summary/pdf?id=1902342
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK10-GZ/2026/2026_0001bis0099/BK10-26-0011/BK10-26-0011_Z_Antrag.html?r=1
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK10-GZ/2026/2026_0001bis0099/BK10-26-0011/BK10-26-0011_Z_Antrag.html?r=1
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK10-GZ/2026/2026_0001bis0099/BK10-26-0011/BK10-26-0011_Z_Antrag.html?r=1
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK10-GZ/2026/2026_0001bis0099/BK10-26-0011/BK10-26-0011_Z_Antrag.html?r=1
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In anderen Ländern und anderen Netzwirtschaften dagegen 
hat es sich bewährt, „Gleichbehandlung“ unter Umständen 
als befristete Ungleichbehandlung ungleicher Ausgangs-
positionen zu interpretieren. Ähnliche Gedanken hat die Bun-
desnetzagentur sich zu eigen gemacht, indem sie u. a. einen 
„strukturierten Eingliederungsprozess“ ins Spiel brachte, der 
gemeinsam mit der Branche zu entwickeln und in die INB auf-
zunehmen wäre.

Allerdings ist dabei zu beachten, dass Unterstützungsmaß-
nahmen alle Eisenbahnverkehrsunternehmen außer dem In-
cumbent stützen müssen. Eine solche Maßnahme kann eine 
„Eigenbelegungsquote“ sein, die die Anzahl der Trassen, die 
der Incumbent erhalten kann, nach oben deckelt, insbeson-
dere auf überlasteten Schienenwegen und dort, wo beispiels-
weise wegen Baustellen so genannte „Verkehrsartenmixe“ 
festgelegt werden.

Derzeit ist offen, wie das Verfahren ausgeht; eine Entschei-
dung will die Bundesnetzagentur noch vor der Sommerpause 
fällen. Allerdings sollen sich neben den Verfahrensbeteilig-
ten noch das Bundeskartellamt und die Monopolkommission 
äußern, sowie der Netzinfrastrukturbeirat der Bundesnetz-
agentur.

Bedenklich rund um dieses Verfahren ist die Kommunikation 
der InfraGO: Der Vorstandsvorsitzende Philipp Nagl meinte 
in einem Pressehintergrundgespräch einen Tag vor der Ver-
handlung, dass die Infrastruktur bereits jetzt „voll“ sei, dass 
sie also keinen weiteren Markteintritt vertragen könne. Damit 
schürt er vermutlich bewusst auch Bedenken im SPNV und 
SGV, mehr Wettbewerb im SPFV könne auf ihre Kosten gehen. 
Die DB-Vorstandsvorsitzende Evelyn Palla tat es ihm gleich.

In der Verhandlung selbst empfehlen InfraGO-Vertreter dem 
New Entrant Italo, es doch ruhig einmal auf „Kampfbestellun-
gen“ ankommen zu lassen: Aufgrund des längeren Laufweges 
und das damit höheren Regelentgelts werde sich Italo gegen 
den SPNV durchsetzen. So gesehen gebe es keinen weiteren 
Regelungsbedarf.

Das ist zynisch. Vollends verrückt wird es, wenn sich die 
InfraGO im schriftlichen Verfahren zu der Aussage hinreißen 
lässt, dass Kapazität auf dem Netz „nicht durch Infrastruktur 
determiniert“ sei (!). Ist das Netz also doch nicht zu voll? Dann 
wäre es doch die Lösung, die Trassenzuweisung insgesamt 
anders als heute zu organisieren, dann hätten alle genügend 
Platz – und dann müsste die DB keine Stimmung gegen neue 
Markteintritte machen.

Kapazitativ optimal ist es, schnelle und lang-
samere Züge in Grüppchen direkt hinterein-
ander fahren zu lassen. Allerdings dürfte sich 
ein solches Vorgehen oft nicht mit Takten und 
Anschlussoptimierungen vertragen.
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Anatol France wusste schon im 19. Jahrhun-
dert, dass absolute Gleichbehandlung zu ab-
solut unfairen Ergebnissen führt.
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Das Gesetz in seiner 
majestätischen Gleichheit 

verbietet es Reichen wie Armen,  
unter Brücken zu schlafen,  

auf Straßen zu betteln  
und Brot zu stehlen.

Anatole France (1844 – 1924)

Kommuniziert  
nach außen,  

dass nichts mehr 
aufs Netz geht:  

Philipp Nagl, Vor-
standsvorsitzender 

der DB InfraGO.
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https://www.zeit.de/mobilitaet/2026-06/italo-bahn-fernverkehr-deutschland-wettbewerb-gxe
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=640236
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Für den Markterfolg eines Eisenbahnverkehrsunternehmens 
ist nicht zuletzt der Fahrausweisevertrieb entscheidend. Da, 
wo ich mein Ticket auf einfache Weise bekomme, fahre ich 
auch. Im Nahverkehr ist das in Deutschland angesichts der 
vielen Verbünde und des weiteren Zusammenwachsens durch 
das Deutschlandticket kein Thema mehr.

Ganz anders im SPFV: Hier hat die DB Fernverkehr ihre domi-
nante, aber leicht erodierende Marktposition im Frühjahr 2023 
fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wieder neu gefestigt, in-
dem sie den digitalen Fahrausweisvertrieb und damit die Zu-
ständigkeit für die Portale bahn.de und den DB Navigator von 
der DB Vertrieb GmbH übernommen hatte. (Nebenbei bemerkt: 
Die „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ sah vor, 
dass die genannten Portale an die neutrale und „gemeinwohl-
orientierte“ DB InfraGO übertragen werden sollten – nur hat 
man davon seit acht Monaten nichts mehr gehört.)

Passend zur neu entflammten Debatte über mehr Wettbe-
werb hat EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas am 
13. Mai sein „Passenger Package“ vorgestellt, ein Bündel aus 
drei Legislativakten. Einer davon beschäftigt sich speziell mit 
dem Ticketing im Eisenbahnbereich. 

Die wesentlichen beiden Neuerungen sind die Aufforderung an 
alle Eisenbahnverkehrsunternehmen, mit gewillten Vertriebs-
partnern in Verhandlungen über eine Vertriebspartnerschaft 
einzugehen, spätestens zwei Monate, nachdem ein solcher 
Wunsch an sie herangetragen worden ist. (Artikel 4 des Ent-
wurfs, so genannte „sharing obligation“). Das bedeutet für 
Deutschland, dass die DB Fernverkehr ihre Ticketdaten – in-
klusive Auslastungs- und Yield-Management-Daten! – mit un-
abhängigen Ticketportalen und anderen Eisenbahnunterneh-
men, die Tickets verkaufen wollen, teilen muss.

Darüber hinaus werden dominierende Vertriebsportale auf-
gefordert, ihrerseits die Angebote aller Eisenbahnverkehrs-
unternehmen, die dies wünschen, auf ihrem Portal anzu-
bieten. Auch dazu müssen Verhandlungen aufgenommen 

Jede und jeder kennt ihn: den DB Navigator. 
Bundesverkehrsminister Schnieder wollte ihn 
laut „Agenda“ zur DB InfraGO gliedern, pas-
siert ist seither: Nichts.
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EUROPA HAT DIE WAHL 
 
 
POLITISCHE LEITLINIEN 
FÜR DIE NÄCHSTE EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

2024−−2029 
 
Ursula von der Leyen 
Kandidatin für das Amt der Präsidentin der Europäischen 
Kommission 

 

 

 

  

Straßburg  
18. Juli 2024 

Schon die Leit
linien der EU-Kom-

mission von der 
Leyen II enthielt 

einen Auftrag, das 
Eisenbahnticketing 

anzugehen.

Gr
afi

k:
 E

U-
Ko

m
m

is
si

on

Liberalisierung des 
Fahrausweisvertriebs
EU-Kommission veröffentlicht 
„Passenger Package“

EU-Reformkommissar Raffaele Fitto und 
Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas 
bei der Vorstellung des Passenger Package.
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https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/bahn-agenda.pdf?__blob=publicationFile
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52026PC0232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52026PC0232
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werden (Artikel 5, „hosting obligation“). Die jeweiligen Dienste 
sollen nicht geschenkt sein, aber „fair, reasonable and non-
discriminatory“ bepreist. Das bedeutet: Sonderkonditionen 
für Konzernschwestern bzw. interne Dienstleister sind künf-
tig ausgeschlossen. Konkret bedeutet das, dass bahn.de und 
der DB Navigator künftig die Angebote von Wettbewerbsbah-
nen nicht nur anzeigen, sondern auch Tickets dafür anbieten 
und verkaufen müssen. 

Die genannten Vorgaben richten sich jeweils an Portale bzw. 
Betreiber mit einem Marktanteil über 50 % (Artikel 6). Für die 
DB Fernverkehr und ihre Vertriebsportale dürfte dies noch 
eine Weile einschlägig sein. Und es ist absolut gerechtfertigt, 
denn die heutigen Quasi-Monopole sind historisch ererbt und 
mit viel Steuerzahlendengeld entstanden.

Ein EU-Gesetzesvorhaben dauert seine Zeit, voraussicht-
lich mehrere Jahre, bis eine Einigung zwischen Kommission, 
Rat, Mitgliedsstaaten und Parlament erreicht sein wird. Ohne 
Zweifel gibt es noch viele Umsetzungsfragen zu klären. Den-
noch ist der Vorschlag der EU-Kommission ein starkes Signal 
für mehr Wettbewerb im Vertrieb und damit indirekt auch für 
ein besseres Fahrtenangebot.

Nach der „Hosting obligation“ wäre der 
DB Navigator künftig verpflichtet, auch 
Tickets von Wettbewerbsbahnen zu verkau-
fen, unabhängig, in welchem Eigentum er 
dann steht.
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Kostet seit Januar 2026 zwar 63 Euro, und 
wird in den kommenden Jahren sicher auch 
nicht günstiger – ist aber immer noch deutlich 
günstiger als fast alle Abos, die es zuvor gab: 
Das Deutschlandticket.

Schon länger nichts mehr von der größten Tarifrevolution, 
dem Deutschlandticket, gehört? Das heißt nicht, dass nichts 
passiert. Im Gegenteil: Die Branche arbeitet emsig daran, das 
Bekenntnis von Bund und Ländern bis (mindestens) 2030 
umzusetzen. Beispielsweise gibt es mittlerweile eine Eini-
gung über eine Rechenformel, mit der eine jährliche Anpas-
sung des Ticketpreises an die allgemeine Kostenentwicklung 
festgelegt werden kann, ohne dass es jeweils eines politi-
schen Beschlusses bedarf. Da Bund und Länder ihren Beitrag 
zum Mindereinnahmenausgleich auf jährlich je 1,5 Milliarden 
Euro begrenzt und nicht dynamisiert haben, wird die Preis-
steigerung jeweils etwas über der allgemeinen Inflationsra-
te liegen müssen.

Weiter in der Diskussion steht die Einnahmenaufteilung: Seit 
September 2025 werden die Einnahmen im Wesentlichen 

Sklerose überwinden
Ein Deutschlandticket – und nicht 
sechzehn (oder mehr)
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über die Postleitzahlen der Abonnenten zugeschieden – was 
für das 21. Jahrhundert einigermaßen anachronistisch an-
mutet. Es benachteiligt tendenziell den SPNV: Die Fahrgast-
mengensteigerungen durch das Deutschlandticket fanden 
und finden bisher vor allem bei Freizeitfahrten statt, die zu-
meist im SPNV getätigt werden. Die Abonnements werden 
aber weiter mehrheitlich bei den großen kommunalen Un-
ternehmen abgeschlossen, mit denen die typischen Pendler-
fahrten zur Arbeitsstelle und zurück unternommen werden.

Für die SPNV-Unternehmen bedeutet das im Extremfall, 
dass sie zwar deutlich mehr Fahrgäste haben, und damit 
alle Herausforderungen wie Verspätungen, aber keinen Cent 
zusätzlich aus der Einnahmenaufteilung. Das ist erkennbar 
nicht fair und muss durch eine zügige Umstellung auf eine 
nachfrageorientierte Einnahmenaufteilung geändert wer-
den. Diese sollte nach dem „Leipziger Modell“ ursprünglich 
in diesem Jahr (2026) kommen; derzeit sieht es allerdings 
eher nach 2030 aus.

Eine weitere Herausforderung ist die Umstellung des 
Deutschlandtickets auf ein echtes, bundesweit einheitliches 
Tarifprodukt. Derzeit beantragt noch jeder Tarifverbund 
und, in den „verbundfreien Räumen“, jedes Verkehrsunter-
nehmen das Deutschlandticket als eigenes Produkt bei sei-
ner zuständigen Tarifgenehmigungsbehörde. Ein irrsinniger 
Aufwand und eine überbordende Bürokratie, die den Fahr-
gästen keinen wie auch immer gearteten Mehrwert bringt. 
Im Gegenteil: Eher besteht die Gefahr, dass die Tarifanträge 
eben doch nicht einheitlich sind und es im Detail viele ver-
schiedene Deutschland-Tickets mit leicht unterschiedlichen 
Produkteigenschaften gibt.

Die Branche ist sich einig, dass dieser absurde Zustand nicht 
länger anhalten sollte, nur: Wer kann etwas tun? Die 16 Bun-
desländer haben selbst Sorge, dass sie sich nicht auf einen 
für alle verbindlichen Staatsvertrag einigen könnten. Und der 
Bund sieht sich nicht zuständig und könnte die Länder verfas-
sungsrechtlich nicht auf ein einheitliches Produkt verpflich-
ten. Der Gordische Tarifknoten wartet noch auf Alexander 
den Großen.

Noch muss jeder einzelne Tarifverbund, teil-
weise jedes einzelne Verkehrsunternehmen 
bei seiner jeweiligen Tarifgenehmigungsbe-
hörde einen Tarifantrag für das Deutschland-
ticket stellen – obwohl dieses doch deutsch-
landweit gelten soll.
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Die Branche wartet noch auf den Alexander, 
der den Gordischen Tarifknoten durchschlägt.
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7201242#/media/File:Karte_der_Verkehrsverb%C3%BCnde_und_Tarifverb%C3%BCnde_in_Deutschland.png
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In den vergangenen Jahren standen für die Digitalisierung 
der Schiene immer genau so viele Haushaltsmittel zur Ver-
fügung, dass es zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig 
war. Hoffnungsfrohe Szenarien wurden jährlich entwickelt, 
im Verlauf der Haushaltsdebatte jedoch bis zur Unkenntlich-
keit zusammengestrichen.

Das hat sich seit dem vergangenen Jahr geändert: Für die un-
mittelbar vor uns liegenden Jahre ist die Mittelausstattung gut. 
Nur fehlt jetzt ein konsistenter 
Plan. Nachdem die InfraGO im 
Frühjahr 2024 ein neues Roll-
outszenario entwickelt hatte, 
kassierte sie es selbst im Som-
mer desselben Jahres wieder ein; 
und seitdem wartet die Branche, 
wie es weitergehen soll.

Währenddessen „muss“ das 
Geld für die Ausrüstung der 
ortsfesten Infrastruktur mit 
ETCS-Komponenten und der 
On-Board-Units (OBU) in den 
Schienenfahrzeugen ausgege-
ben werden. Eine Förderrichtlinie ist in Zusammenarbeit mit 
der Branche erstellt worden und wartet derzeit im Bundes-
finanzministerium auf ihre Freigabe.

Jahrelang hatte die Branche auf eine koordinierende Stel-
le gedrängt. Sie soll unter anderem dafür sorgen, dass die 
Fahrzeugumrüstung mit OBU in einer sinnvollen Reihenfolge 
geschieht, dass auch halterübergreifend so genannte „First-
of-Class“-(FoC)-Umrüstungsfälle definiert werden. Diese 
sind besonders zeit- und kostenaufwändig, weswegen es 
essenziell ist, ihre Zahl möglichst gering zu halten.

Leider hatte sich das Bundesverkehrsministerium in dieser 
Zeit der Vorarbeiten immer sehr bedeckt gehalten, was eine 
Mitwirkung an einer koordinierenden Stelle angeht. Dabei 

Koordinierende Stelle  
für ETCS eingesetzt …
… aber wesentliche Fragen 
ungelöst

ETCS ist der neue, europäische Standard der 
Leit- und Sicherungstechnik, der ortsfeste Si-
gnalisierung überflüssig macht, und mit dem 
neuen Zugfunkstandard FRMCS auch engere 
Blockteilungen und damit eine bessere Kapa-
zitätsausnutzung des Netzes ermöglicht.
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Besonders die FoC-Umrüstung erzeugt 
hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand. 
Hier ein Zug, der im Digitalen Knoten Stutt-
gart fahren soll.
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Es war einmal ein Rolloutplan, hier der von Ende 2020. Damals war man 
frohen Mutes, bis 2035 fertigzuwerden. Leider fehlte das nötige Geld – heute 
fehlt der Plan.
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war diese von Anfang an angesichts der Milliardenbeträ-
ge, die die ETCS-Ausrüstung an öffentlichen Mitteln kostet, 
schon aus Steuerzahlendensicht alternativlos.

Plötzlich aber konnte es dem BMV gar nicht schnell genug 
gehen: Unter Außerachtlassung aller in den vergangenen 
Jahren geleisteten Vorarbeiten hob es Mitte April 2026 eine 
koordinierende Stelle in Form einer „Programmorganisation“ 
aus der Taufe. Die Leitung dieses Gebildes übertrug das BMV 
seinem Berater PD.

Die technische Expertise hat PD aber – auch nach eigenem 
Bekunden – nicht. Diese wird nun von Kollegen bereitge-
stellt, die bei der InfraGO beschäftigt sind und aus Geldern 
der noch abzuschließenden „LV InfraGO“ vergütet werden. 
Das wollte nun niemand in der Branche, denn so steht die 
Unabhängigkeit der koordinierenden Stelle von Anfang an  
in Frage.

Dass diese Sorge nicht nur rein theoretisch ist, zeigt auch 
die Uneinigkeit über den genauen Aufgabenbereich der ko-
ordinierenden Stelle. Die Branchenverbände hatten immer 
darauf gepocht, dass diese die Möglichkeit haben muss, den 
Rolloutplan der InfraGO zu beeinflussen. Dieses ist vor allem 
deshalb wichtig, um den Vergabekalender der SPNV-Aufga-
benträger und den ETCS-Rollout an der Strecke so weit wie 
möglich zu synchronisieren. Je weniger SPNV-Fahrzeuge in 
laufenden Verkehrsverträgen umgerüstet werden müssen, 
desto finanziell günstiger und betrieblich friktionsfreier 
kann die Umstellung gelingen.

Nun aber droht ein Szenario, in dem sich die InfraGO wieder 
einmal selbst optimiert, aber die SPNV-Aufgabenträger und 
mit ihnen die Länder die Mehrkosten tragen müssen. Und 
erneut haben BMV und InfraGO die deutlich geäußerten Be-
denken der Branche in den Wind geschlagen. Es bleibt zu 
hoffen, dass die koordinierende Stelle diese Hypothek im 
Verlauf ihrer Arbeit wieder abtragen kann.

Derzeit die Allzweckwaffe des Bundesver-
kehrsministeriums: Nach der „Taskforce“ 
muss der Berater PD nun auch die Koordinie-
rungsstelle betreuen.
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Auch der Bundesrechnungshof wird eher 
früher als später wissen wollen, was mit 
den Fördermilliarden für die ETCS-Umrüs-
tung genau geschieht. Und deshalb muss 
sich das Bundesverkehrsministerium inten-
siv einbringen.
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Vermutlich wird Italo nicht unter diesem 
Namen in Deutschland antreten. Den 
Schriftzug kann man sich dennoch schon  
mal merken.

Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA („Italo“) ist Europas 
erster privater Hochgeschwindigkeits-Personenbahnbetrei-
ber und seit 2012 auf dem italienischen Markt tätig. In etwas 
mehr als zehn Jahren ist Italo auf rund 1.500 Mitarbeitende an-
gewachsen, hat einen Marktanteil von 40 % am italienischen 
Fernverkehrsmarkt erreicht sowie eine Flotte von 51 Zügen 
aufgebaut, die im gesamten italienischen Netz verkehren; ab 
2027 ist die Auslieferung von zwölf weiteren Zügen geplant.

Das Unternehmen bietet derzeit 120 tägliche Verbindungen 
an, was 29 Millionen Zugkilometern pro Jahr entspricht, be-
fördert jährlich 25 Millionen Fahrgäste und verbindet 62 
Bahnhöfe sowie 54 Städte in Italien. Diese Ergebnisse sind 
nicht nur auf die Qualität und Innovation des eingesetzten 
Rollmaterials zurückzuführen, sondern auch auf eine multi-
segmentierte, multikanale Marktpositionierung sowie einen 
starken Fokus auf Details und Servicequalität, die zu prägen-
den Merkmalen des Unternehmens geworden sind. 
Aufbauend auf diesem Wachstumskurs ist Italo nun bereit, 
eine neue Phase der internationalen Expansion einzuleiten 
– mit dem Ziel, seine Erfahrung und sein Betriebsmodell ab 
2028 nach Deutschland zu bringen.

Italo neues  
ordentliches Mitglied
In eigener Sache 

Noch sind die Italo-Hochgeschwindigkeitszüge nur in Italien unterwegs – das aber sehr erfolgreich.
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Als mofair sind wir wieder dabei, mit Stand 
und zwei Vorträgen.
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Unter dem Motto „30 Jahre Regionalisierung. Nah gedacht, 
weit gekommen?“ trifft sich die Nahverkehrsbranche vom 
23. bis zum 25. Juni in Koblenz. Etwa 1000 Teilnehmende 
tauschen sich in Diskussionen und beim Netzwerken aus. 
In über 150 Fachvorträgen kann man sich auf den aktuellen 
Stand bringen lassen.

mofair wird gemeinsam mit seinen ordentlichen und Förder-
mitgliedern erneut einen eigenen Messestand in den Rhein-
Mosel-Stand beschicken. Wir freuen uns sehr, wenn Sie bei 
uns am Stand A19 vorbeischauen! Darüber bieten wir zwei 
Fachvorträge zu den Themen Trassenpreisreform und Kapa-
zität auf dem Netz an.

Informationen zum Nahverkehrstag, zu Programm und zur An-
meldung finden Sie unter: www.deutschernahverkehrstag.de.

16. Deutscher Nahver-
kehrstag in Koblenz
Branchentreff steht an
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